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I.

2056

Bundeseinheitliche 
Zuständigkeitsregelungen bei der 

Bearbeitung von Zahlungskartendelikten

RdErl. d. Innenministeriums v. 16. 3. 2005 
– 42.2 – 62 – 17 – 08 – 

Hiermit setze ich die in der Beilage zum Bundeskrimi-
nalblatt Nr. 39 vom 25. Februar 2005 abgedruckte „Bun-
deseinheitliche Zuständigkeitsregelung bei der Bearbei-
tung von Zahlungskartendelikten“ (Stand: 17. 11. 2004)
in Kraft und bitte, danach zu verfahren.

Die mit meinem Runderlass vom 10. 7. 1992 – IV D 1 –
6520 – in Kraft gesetzten bisherigen Regelungen hebe ich
auf.

– MBl. NRW. 2005 S. 434

2123

Gebührenordnung der 
Zahnärztekammer Nordrhein 

für die Durchführung 
der Gleichwertigkeitsprüfung 

zur Ermittlung eines gleichwertigen 
zahnärztlichen Kenntnisstandes 

gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Ausübung der Zahnheilkunde 

vom 27. November 2004

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 27. November 2004 auf-
grund des § 23 Abs. 1 i.V. m. § 9 Abs. 5 des Heilberufsge-
setzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2002 (GV.
NRW. S. 641), über den Erlass der nachfolgenden
Gebührenordnung beschlossen:

§ 1

Gegenstand der Gebührenordnung
und Höhe der Gebühren

(1) Die Zahnärztekammer Nordrhein erhebt Gebühren
für die Teilnahme am Verfahren zur Ermittlung der
Gleichwertigkeit des zahnärztlichen Kenntnisstandes
vor der Prüfungskommission der Zahnärztekammer
Nordrhein nach Maßgabe dieser Gebührenordnung.

Die Höhe der Gebühr beträgt 965,– EUR

(2) Für notwendige Wiederholungsprüfungen gilt Ab-
satz 1 entsprechend.

§ 2

Fälligkeit

(1) Die Gebühr wird fällig, sobald die Bezirksregierung
das Ersuchen um Einladung zur Prüfung an die Zahn-
ärztekammer Nordrhein gerichtet und die Zahnärzte-
kammer Nordrhein den Gebührenschuldner unter Set-
zung einer angemessenen Frist zur Zahlung der jeweili-
gen Gebühr aufgefordert hat. Der fristgerechte Zah-
lungseingang dient als Bestätigung für die Teilnahme an
dem vorgeschlagenen Prüfungstermin durch den Antrag-
steller und ist zugleich Voraussetzung für die weitere
Bearbeitung des Ersuchens der Bezirksregierung.

(2) Als Zahlungseingang gelten

– bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln
an die Kasse der Zahnärztekammer der Tag des tat-
sächlichen Eingangs,

– bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der
Zahnärztekammer oder bei Einzahlung mit Zahlkarte
oder Postanweisung der Tag, an dem der Betrag der
Kasse gutgeschrieben wird,

– bei Übersendung eines Verrechnungsschecks der Tag
der Gutschrift bei der Bank.

(3) Bei nicht fristgerechter Zahlung behält die Zahnärz-
tekammer Nordrhein sich vor, einen neuen Termin vor-
zuschlagen oder den Termin zu stornieren. In letztge-
nanntem Falle erfolgt Rückzahlung der bereits bezahlten
Gebühren.

§ 3

Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Antragsteller, der aufgrund
des Ersuchens der Bezirksregierung an der Prüfung teil-
nehmen soll.

§ 4

Nichtteilnahme, Abbruch

(1) Nimmt der Antragsteller an der Prüfung trotz Bestä-
tigung i. S. v. § 2 Abs. 1 nicht teil, bleibt er zur Entrich-
tung der Gebühr verpflichtet, es sei denn, jemand ande-
res konnte aufgrund Ersuchens der Bezirksregierung an
seiner Stelle teilnehmen und ein Schaden ist der Zahn-
ärztekammer Nordrhein nicht entstanden. In letztge-
nanntem Fall bleibt der Antragsteller zur Entrichtung
einer Verwaltungskostenpauschale i. H. v. 100,– ¤ ver-
pflichtet. Die Zahnärztekammer Nordrhein ist berech-
tigt, den hiernach zu entrichtenden Betrag durch Auf-
rechnung mit einem etwaigen Rückerstattungsanspruch
für bereits bezahlte Gebühren einzubehalten. Der An-
tragsteller ist gehalten, der Zahnärztekammer Nord-
rhein unverzüglich über den Hinderungsgrund Mittei-
lung zu machen.

(2) Wird die Prüfung nicht vollständig (schriftlicher/
mündlicher theoretischer und praktischer Teil) abgelegt,
weil das Ergebnis frühzeitig feststeht, oder wird die Prü-
fung abgebrochen (z. B. mangels ausreichender Deutsch-
kenntnisse), wird die Prüfungsgebühr nicht erstattet.

§ 5

In-Kraft-Treten

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 1. Februar 2005

Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes Nordrhein Westfalen

III 7 – 0810.64.1

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Gebührenordnung der Zahnärztekam-
mer Nordrhein für die Durchführung der Gleichwertig-
keitsprüfung zur Ermittlung eines gleichwertigen zahn-
ärztlichen Kenntnisstandes wird hiermit ausgefertigt.

Düsseldorf, den 9. Februar 2005

Dr. Peter  E n g e l

Präsident

– MBl. NRW. 2005 S. 434
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2311

Baurechtliche Beurteilung von Mobilfunkanlagen
(Mobilfunk-Erlass)

RdErl. d. Ministeriums für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport v. 9. 3. 2005 

– II A 1 – 901.3 MobF – 

Der RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport vom 10. 10. 2002 (MBl. NRW. 2003,
S. 149) und der RdErl. d. Ministeriums für Städtebau
und Wohnen, Kultur und Sport vom 11. 4. 2003 – II A 1 –
901.3 MobF – (nicht veröffentlicht) werden aufgehoben.

– MBl. NRW. 2005 S. 435

7820

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen 

zur Verarbeitung und Vermarktung 
ökologisch erzeugter 

landwirtschaftlicher Produkte

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

v. 2. 3. 2005 – II – 6 – 63.11.03.02 –

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 7. 11.
2002 (SMBl. NRW. 7820) wird wie folgt geändert:

1

Nummer 2.4 erhält folgende Fassung:

„Ausgaben von Erzeugerzusammenschlüssen oder – bei
besonderer Berücksichtigung der Interessen der land-
wirtschaftlichen Erzeuger – Unternehmen des Handels
oder der Be- und Verarbeitung für

– die Einführung anerkannter stufenübergreifender
Qualitäts- oder Umweltmanagementsysteme ein-
schließlich deren Erstzertifizierung sowie der Aus-
und Weiterbildung im Hinblick auf die Anwendung
dieser Systeme,

– die Erarbeitung und Durchführung von Vermark-
tungskonzeptionen.

Sofern die Einführung eines anerkannt stufenübergrei-
fenden Qualitäts- oder Umweltmanagementsystems ge-
fördert wird, ist diesbezüglich eine weitere Förderung
nach anderen Richtlinien ausgeschlossen.“

2

In Nr. 5.4.1.1 erhält der 5. Spiegelstrich folgende Fas-
sung: 

„– Ausgaben für die Qualitätskontrollen, die von oder im
Namen von Dritten durchgeführt werden, oder Aus-
gaben für Qualitätskontrollen, die von unabhängigen
Institutionen, die für die Kontrolle und Überwachung
der Verwendung von ökologischen Kennzeichen oder
Gütezeichen zuständig sind, durchgeführt werden, so-
fern sie nicht nach 2.4 gefördert werden,“

3

Nummer 5.4.1.3 erhält folgende Fassung:

„bei Maßnahmen nach Nr. 2.4 insbesondere:

Marktanalysen, Entwicklungsstudien und auf die Ver-
marktung bezogene Beratungs- und Planungsmaßnah-
men, Durchführbarkeits- und Konzeptstudien, Markt-
forschung, Produktentwürfe.

Zu den Ausgaben für die Durchführung von Vermark-
tungskonzeptionen können in den ersten drei Jahren
nach Vorlage derselben

– Ausgaben, die durch die Teilnahme an Wettbewerben,
Ausstellungen und Messen entstehen,

– Produktentwicklungen,

– Qualitätskontrollen, die von oder im Namen von
Dritten durchgeführt werden, (sofern nicht bei den
Organisationskosten eine Förderung nach 5.4.1.1
5. Tiret erfolgt)

gezählt werden, soweit die vorgenannten Maßnahmen in
der Konzeption vorgesehen sind.“

4

In Nr. 5.4.2.2 wird im 2. Spiegelstrich das Wort „unbare“
gestrichen.

5

In Nr. 5.4.2.4 werden die Wörter „unbare Eigenleistun-
gen.“ durch folgende Wörter ersetzt:

„Aufwendungen, die bei der Teilnahme an Wettbewer-
ben, Ausstellungen und Messen durch den Verkauf von
Erzeugnissen an den Endverbraucher entstehen.“

6

Nummer 6.4.1 wird wie folgt geändert:

6.1

Im Satz 1 werden die Wörter „Bewilligung der Förder-
mittel“ durch die Wörter „Auszahlung der Zuwendung“
ersetzt. 

6.2

Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Das Unternehmen muss sich durch entsprechende
Lieferverträge mit diesen Erzeugerinnen und Erzeugern
gebunden haben.“

7

In Anlage 2 erhält die Nr. 1.9 des Formulars folgende
Fassung:

„

1.9 Bitte ankreuzen!

ƒ Kleinstbetrieb    ƒ Kleinbetrieb    ƒ Mittelbetrieb 1)

“

und die Fußnote die Fassung:

„1) Angabe, ob es sich um einen Kleinst, Klein- oder
Mittelbetrieb handelt, nach Erfüllung bestimmter
Kriterien:

Kleinstbetrieb: Beschäftigte < 10, Jahresumsatz bzw. 
-bilanz < 2 Mio. Euro

Kleinbetrieb: Beschäftigte < 50, Jahresumsatz bzw. 
-bilanz < 10 Mio. Euro

Mittelbetrieb: Beschäftigte < 250, Umsatz < 50 Mio.
Euro, Bilanz < 43 Mio. Euro“

8

In der Anlage 3 erhält Nr. 8 am Ende folgende Ergän-
zung:

„Abweichend von Nr. 6.8 ANBest-P hat der Zuwen-
dungsempfänger die Originalbelege 10 Jahre nach Vor-
lage des Verwendungsnachweises bis zum 31. 12. des
entsprechenden Jahres aufzubewahren und für Prüf-
zwecke vorzuhalten, sowie der bewilligenden Stelle den
Aufbewahrungsort mitzuteilen.“
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Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2004 in Kraft.

Die Änderungen zu Nr. 7 (Anlage 2) treten jedoch erst
mit Wirkung vom 1. 1. 2005 in Kraft.

– MBl. NRW. 2005 S. 435

8202

Satzung der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder

RdErl. d. Finanzministeriums v. 16. 3. 2005 
– B 6130 – 1.3 – IV 1 –

A:

Das Bundesministerium der Finanzen hat gem. § 14
Abs. 1 der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder (VBL) die vom Verwaltungsrat der
Anstalt am 18. 11. 2004 beschlossene 5. Änderung der
Satzung genehmigt.

Nachstehend gebe ich die Änderungen der Satzung be-
kannt:

5. Änderung 
der Satzung der Versorgungsanstalt 

des Bundes und der Länder 
(VBLS)

Der Verwaltungsrat der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder hat am 18. November 2004 die nach-
stehende Änderung der Satzung beschlossen:

§ 1

Änderung der Satzung

1

§ 22 Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt ferner auch
dann vor, wenn ein Beteiligter einen wesentlichen Teil
der über ihn Pflichtversicherten auf einen oder mehrere
Arbeitgeber übertragen hat, der/die an der Anstalt nicht
beteiligt ist/sind.“

2

Dem § 23 Abs. 5 werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt:

„2Die dem Gegenwert zugrunde liegenden Renten und
Rentenanwartschaften sind zu Lasten des Versorgungs-
kontos II zu erfüllen. 

3Zur Finanzierung nachträglicher Leistungsverbesserun-
gen kann der ausgeschiedene Beteiligte im Einverneh-
men mit der Anstalt für die von ihm hinterlassenen Ver-
sicherten und Betriebsrentenberechtigten eine entspre-
chende Nachzahlung auf den Gegenwert an die Anstalt
leisten. 4In diesen Fällen wird die Anstalt zunächst mit
dem ausgeschiedenen Beteiligten über eine entsprechen-
de Nachzahlung verhandeln.“

3

§ 30 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Erlischt – außer im Falle des Todes der/des Berechtig-
ten – der Anspruch auf Betriebsrente, entsteht eine bei-
tragsfreie Versicherung; dies gilt nicht, wenn erneut die
Pflicht zur Versicherung bei der Anstalt begründet wor-
den ist oder die Versicherung zu einer anderen Zusatz-

versorgungseinrichtung im Sinne des § 31 übergeleitet
wurde.“ 

b)

Absatz 3 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„die/der Versicherte bei der Anstalt erneut pflichtver-
sichert wird oder die Versicherung zu einer anderen
Zusatzversorgungseinrichtung im Sinne des § 31 über-
geleitet wurde,“

4

§ 31 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)

Es wird folgender Satz 3 als Unterabsatz eingefügt:

„3Anstelle der Überleitung der Anwartschaften kann mit
anderen Zusatzversorgungseinrichtungen nach Satz 1
auch die gegenseitige Anerkennung von Versicherungs-
zeiten vereinbart werden, soweit dadurch die Voraus-
setzungen für die Unverfallbarkeit der Anwartschaften
und die Zuteilung von Bonuspunkten dem Grunde nach
erfüllt werden.“

bb)

Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und als Unterabsatz
angefügt.

b)

Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Wird bei einer Überleitung der versicherungsma-
thematische Barwert der vor dem Arbeitgeberwechsel
erworbenen Anwartschaften an die Anstalt übertragen,
wird dieser dem Versorgungskonto II zugeführt.“

5

§ 32 wird wie folgt geändert:

a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Ist mit anderen Zusatzversorgungseinrichtungen die
gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten ver-
einbart (§ 31 Abs. 2 Satz 3), werden die entsprechenden
Regelungen auf Antrag der/des Versicherten oder ei-
ner/eines rentenberechtigten Hinterbliebenen berück-
sichtigt.“

b)

Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn anstelle der
Überleitung der Anwartschaften die gegenseitige Aner-
kennung von Versicherungszeiten vereinbart wurde (§ 31
Abs. 2 Satz 3).“

6

In § 34 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „die
Pflicht zur Versicherung“ die Wörter „bei der Anstalt
oder – wenn die gegenseitige Anerkennung der Versiche-
rungszeiten beantragt wurde (§ 32 Abs. 1 Satz 3) – bei
einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung nach § 31
Abs. 2“ eingefügt.

7

In § 35 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Wurde für einen Anspruch oder eine Anwartschaft
auf Betriebsrente ein Gegenwert nach § 23 Abs. 2 dem
Versorgungskonto II (§ 66) zugeführt, ist die Anstalt,
soweit es zu keiner Regelung nach § 23 Abs. 5 Satz 3
gekommen ist, berechtigt, nachträgliche Leistungsver-
besserungen, die bei der Berechnung des Gegenwerts
nicht berücksichtigt wurden, zu verweigern.“
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8

Dem § 37 Abs. 2 werden folgende Sätze 3 und 4 als Un-
terabsatz angefügt: 

„3Hat die/der Versicherte die gegenseitige Anerkennung
von Versicherungszeiten beantragt (§ 32 Abs. 1 Satz 3),
werden zur Ermittlung der Versorgungspunkte nach
Satz 1 für das durchschnittliche monatliche zusatzver-
sorgungspflichtige Entgelt der letzten drei Kalenderjah-
re vor Eintritt des Versicherungsfalls das in diesem Zeit-
raum gemeldete zusatzversorgungspflichtige Entgelt bei
der Anstalt und bei einer anderen Zusatzversorgungsein-
richtung (§ 31 Abs. 2) zusammengerechnet. 4Satz 3 gilt
nicht, wenn zum Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-
rungsfalles auch bei der anderen Zusatzversorgungsein-
richtung eine Versicherungspflicht bestand.“

9

Dem § 41 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) War die/der Versicherte bei mehreren Zusatzversor-
gungseinrichtungen (§ 31 Abs. 2) versichert und wurde
die gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten
beantragt (§ 32 Abs. 1 Satz 3), ist bei der Anwendung
der Absätze 4 und 5 zunächst die Summe der Betriebs-
rentenansprüche festzustellen. Der jeweilige Ruhensbe-
trag ist entsprechend dem Verhältnis der ungekürzten
Betriebsrentenansprüche aufzuteilen und anteilig anzu-
rechnen.“

10

§ 47 Abs. 1 Satz 3 und 4 VBLS werden wie folgt neu ge-
fasst:

„3Die Kosten der Überweisung auf ein Girokonto im In-
land oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on, mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift, trägt
die VBL; bei Überweisungen auf ein Konto außerhalb
Deutschlands gilt dies nur, wenn die/der Betriebsrenten-
berechtigte die internationale Kontonummer (Interna-
tional Bank Account Number – IBAN) und die interna-
tionale Bankleitzahl des kontoführenden Geldinstituts
(Bank Identifier Code – BIC) mitgeteilt hat. 4Zahlungen
in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgen
auf Kosten und Gefahr der/des Berechtigten.“

11

§ 51 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)

In Satz 1 werden nach dem Wort „Pflichtversicherte“ die
Wörter „und beitragsfrei Versicherte, die nach § 68
Abs. 1 Satz 4 für die Zuteilung von Bonuspunkten als
pflichtversichert gelten,“ eingefügt.

b)

In Satz 5 werden nach den Wörtern „bis zum erneuten
Beginn der Pflichtversicherung“ die Wörter „bei der An-
stalt oder – wenn die gegenseitige Anerkennung der Ver-
sicherungszeiten beantragt wird (§ 32 Abs. 1 Satz 3) –
bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung“ ein-
gefügt. 

c)

Es wird folgender Satz 6 angefügt:

„6Den Versicherten ist in Fällen des Satzes 5 auch mit-
zuteilen, dass für die Erfüllung der Wartezeit alle Um-
lage-/Beitragsmonate in einer Pflichtversicherung bei
einer Zusatzversorgungseinrichtung nach § 31 Abs. 2
berücksichtigt werden, wenn die gegenseitige Anerken-
nung der Versicherungszeiten beantragt wird (§ 32
Abs. 1 Satz 3).“

12

§ 68 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)

Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 und 4 einge-
fügt:

„3Für die Erfüllung der Wartezeit werden alle Versiche-
rungsverhältnisse bei Zusatzversorgungseinrichtungen
nach § 31 Abs. 2 berücksichtigt, wenn die/der Versicher-
te die gegenseitige Anerkennung der Versicherungszeiten
beantragt hat (§ 32 Abs. 1 Satz 3). 4Als Pflichtversicherte
im Sinne des Satzes 2 gelten auch beitragsfrei Versicher-
te, die die Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten
noch nicht erfüllt haben, wenn sie am Ende des laufen-
den Geschäftsjahres durch eine andere Zusatzversor-
gungseinrichtung (§ 31 Abs. 2) als pflichtversichert ge-
meldet sind.“

bb)

Der bisherige Satz 3 wird Satz 5 und wie folgt geän-
dert:

Nach dem Wort „Anwartschaften“ wird das Wort „von“
durch die Wörter „der übrigen“ ersetzt.

cc)

Der bisherige Satz 4 wird Satz 6.

b)

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Anstalt“ die
Wörter „sowie um den nach § 67 Abs. 3 Satz 2 der Ver-
lustrücklage zuzuführenden Anteil“ eingefügt.

13

Im Anhang 1 werden die Sätze 2 bis 4 des Absatzes 5 der
Ausführungsbestimmungen zu § 68 Abs. 3 Satz 3 wie
folgt neu gefasst:

„2Ergibt die versicherungstechnische Bilanz einen Über-
schuss, ist die Verlustrücklage zunächst um mindestens
5 v. H. des Überschusses zu erhöhen, bis sie einen Stand
von 10 v. H. der Deckungsrückstellung erreicht oder
nach Inanspruchnahme wieder erreicht. 3Der danach auf
die beitragsfrei Versicherten mit weniger als 120 Um-
lage-/Beitragsmonaten entfallende Überschussanteil
wird ebenfalls der Verlustrücklage zugeführt. 4Der ver-
bleibende Überschuss wird in die Rückstellung für
Überschussverteilung eingestellt.“

14

Im Anhang 2 werden § 15 Abs. 1 Satz 3 und 4 wie folgt
neu gefasst:

„3Die Kosten der Überweisung auf ein Girokonto im
Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift,
trägt die VBL; bei Überweisungen auf ein Konto außer-
halb Deutschlands gilt dies nur, wenn die/der Betriebs-
rentenberechtigte die internationale Kontonummer
(International Bank Account Number – IBAN) und die
internationale Bankleitzahl des kontoführenden Geld-
instituts (Bank Identifier Code – BIC) mitgeteilt hat.
4Zahlungen in ein Land außerhalb der Europäischen
Union erfolgen auf Kosten und Gefahr der/des Berech-
tigten.“

15

Im Anhang 3 werden § 14 Abs. 1 Satz 3 und 4 wie folgt
neu gefasst:

„3Die Kosten der Überweisung auf ein Girokonto im
Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift,
trägt die VBL; bei Überweisungen auf ein Konto außer-
halb Deutschlands gilt dies nur, wenn die/der Betriebs-
rentenberechtigte die internationale Kontonummer
(International Bank Account Number – IBAN) und die
internationale Bankleitzahl des kontoführenden Geld-
instituts (Bank Identifier Code – BIC) mitgeteilt hat.
4Zahlungen in ein Land außerhalb der Europäischen
Union erfolgen auf Kosten und Gefahr der/des Berech-
tigten.“
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§ 2

In-Kraft-Treten

Die Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2002 in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten

a) § 1 Nrn. 2, 7, 12 Buchst. b und 13 mit Wirkung vom
1. Januar 2001, 

b) § 1 Nr. 1 mit Wirkung vom 21. November 2003 und 

c) § 1 Nrn. 10, 14 und 15 mit Wirkung vom 1. Juli 2004 

in Kraft.

– MBl. NRW. 2005 S. 436

II.

Gemeindeprüfungsanstalt

Öffentliche Bekanntmachung 
der Eröffnungsbilanz zum 1. 1. 2003

Bek. d. Gemeindeprüfungsanstalt v. 15. 3. 2005

1

Feststellung der Eröffnungsbilanz

Der Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen hat am 7. 12. 2004 die vom Präsidenten
der GPA NRW aufgestellte und von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Fasselt & Partner, Duisburg, geprüfte
Eröffnungsbilanz zum 1. 1. 2003 festgestellt.

2

Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz

Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz zum 1. 1. 2003
beträgt 1.052.879,62 Euro; siehe Anlage 1.

Die vollständige Fassung der Eröffnungsbilanz zum
1. 1. 2003 (inklusive Anhang und Lagebericht) kann im
Internet unter der Adresse http://www.gpa.nrw.de einge-
sehen werden.

3

Ergebnis der Prüfung der Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde auf Beschluss des Verwal-
tungsrates der GPA NRW durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Fasselt & Partner, Duisburg geprüft
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Er hat folgenden Wortlaut:

„An die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Wir haben die Eröffnungsbilanz der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen nebst Anhang und den La-
gebericht zum 1. Januar 2003 unter Einbeziehung der
Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Über-
sicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der
Vermögensgegenstände geprüft. Die Aufstellung dieser
Unterlagen entsprechend den Regelungen des Regie-
rungsentwurfes für das „Gesetz über ein Neues Kommu-
nales Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen
(NKFG NRW)“, der durch das Innenministerium NRW
mit Stand Juni 2004 veröffentlicht worden ist, liegt in
der Verantwortung des Präsidenten der Gemeindeprü-
fungsanstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über die Eröffnungsbilanz nebst Anhang unter Einbezie-
hung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und
der Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdau-
ern der Vermögensgegenstände und über den Lagebe-
richt abzugeben. Wir haben unsere Prüfung der Eröff-

nungsbilanz in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Regierungsentwurfes für das NKFG NRW,
insbesondere § 92 E-GO NW, und nach § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch die Eröffnungsbilanz nebst Anhang unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens- und Schuldenlage der Gemeindeprüfungsanstalt
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Eröffnungsbilanz, Anhang und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen des Präsidenten der Gemeindeprüfungsan-
stalt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der
Eröffnungsbilanz nebst Anhang und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften des § 95
Abs. 2 Nr. 3 bis 5 E-GO NW verweisen wir auf die Aus-
führungen im einleitenden Teil des Anhangs sowie im
Lagebericht zur Eröffnungsbilanz. 

Nach unserer Überzeugung vermitteln die Eröffnungsbi-
lanz und der Anhang unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Schuldenlage der Gemeindeprüfungsanstalt. Der Lage-
bericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von
der Lage der Gemeindeprüfungsanstalt und stellt die
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der
Gemeindeprüfungsanstalt zutreffend dar.“ 

Duisburg, den 8. November 2004

4

Bekanntmachung 

Der vorstehende Beschluss zur Feststellung der Eröff-
nungsbilanz zum 1. 1. 2003, die Eröffnungsbilanz sowie
das Ergebnis der Prüfung der Eröffnungsbilanz werden
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Herne, den 15. März 2005

Der Präsident 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Rainer Christian  B e u t e l
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2003

Bek. d. Gemeindeprüfungsanstalt v. 15. 3. 2005

1

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen hat am 7. 12. 2004 den vom Präsidenten
der GPA NRW aufgestellten und von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Fasselt & Partner, Duisburg, geprüften
Jahresabschluss zum 31. 12. 2003 festgestellt.

2

Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2003
beträgt 14.713.358,16 Euro; siehe Anlage 1.

Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2003 (inklusive Teilergebnis- und Teilfinanzrech-
nungen, Anhang und Lagebericht) kann im Internet
unter der Adresse http://www.gpa.nrw.de eingesehen
werden.

3

Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf Beschluss des Verwal-
tungsrates der GPA NRW durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Fasselt & Partner, Duisburg geprüft
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Er hat folgenden Wortlaut:

„An die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der
Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Über-
sicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Ver-
mögensgegenstände und den Lagebericht für das Haus-
haltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft.
Die Aufstellung dieser Unterlagen entsprechend den Re-
gelungen des Regierungsentwurfes für das „Gesetz über
ein Neues Kommunales Finanzmanagement im Land
Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW)“, der durch das In-
nenministerium NRW mit Stand Juni 2004 veröffentlicht
worden ist, liegt in der Verantwortung des Präsidenten
der Gemeindeprüfungsanstalt. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars
und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdau-
ern der Vermögensgegenstände und über den Lagebe-
richt abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Regierungs-
entwurfes für das NKFG NRW, insbesondere § 101 E-GO
NW, und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeindeprüfungsanstalt wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde-
prüfungsanstalt sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-

lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen des Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften des § 95
Abs. 2 Nr. 3 bis 5 E-GO NW verweisen wir auf die Aus-
führungen im einleitenden Teil des Anhangs sowie im
Lagebericht zum Haushaltsjahr 2003.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der Gemeindeprüfungsanstalt.
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstel-
lung von der Lage der Gemeindeprüfungsanstalt und
stellt die Chancen und Risiken für die künftige Entwick-
lung der Gemeindeprüfungsanstalt zutreffend dar.“ 

Duisburg, den 8. November 2004

4

Bekanntmachung 

Der vorstehende Beschluss zur Feststellung des Jahres-
abschlusses zum 31. 12. 2003, der Jahresabschluss sowie
das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses werden
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Herne, den 15. März 2005

Der Präsident 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Rainer Christian  B e u t e l
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III.

Feuerwehr-Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung des Ergebnisses 
der Wahl zur Vertreterversammlung der 

Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
vom 17. 12. 2004

gemäß §§ 28 Abs. 2; 61 der Wahlordnung für die Sozial-
versicherung (SVWO) vom 28. Juli 1997 (BGBl. I S. 1946)
in der Fassung der SVWO-ÄndV vom 10. November 2003
(BGBl. I S. 2274) 

I.

Für die Wählergruppen der Versicherten und der Arbeit-
geber hat der Wahlausschuss jeweils festgestellt, dass
eine Wahlhandlung zu unterbleiben hat, nachdem für
jede Wählergruppe eine Vorschlagsliste zugelassen wur-
de und nicht mehr Bewerber genannt worden sind als
Mitglieder der Vertreterversammlung zu wählen sind
(§ 28 Abs. 1, 2. Halbsatz SVWO).

II.

Das Wahlergebnis wird durch den Wahlausschuss wie
folgt festgestellt:

Die nachstehend aufgeführten Bewerber gelten als ge-
wählt:

II. 1.

In der Gruppe der Versicherten als Mitglieder der Vertre-
terversammlung

Bodden, Ludwig 06.10.1950 Glockenweg 13
50126 Bergheim

Fehr, Reinhard 09.08.1948 An der Fine 1
33034 Brakel

Hackländer, 
Wolfgang 29.04.1955 Grüner Weg 44

32120 Hiddenhausen

Hille, Bernd 14.11.1954 Alleestr. 27
48565 Steinfurt

Peukmann, Ulrich 04.10.1954 Villigster Str. 64 a
58239 Schwerte

Martin, 
Friedrich-Ernst 18.08.1949 Buchenstr. 17 a

42579 Heiligenhaus

Maihöfer, Edgar 22.12.1951 Drosselstr. 59
58332 Schwelm

Savoir, Manfred 18.03.1956 Robert-Koch-Str. 18
52531 Übach-
Palenberg

II. 2.

In der Gruppe der Versicherten als Stellvertreter in der
Vertreterversammlung

Schlangen, Peter 02.12.1949 Schuchenhausstr. 4
41469 Neuss

Schneider, Bernd 17.02.1957 Adolf Wurmbach-
str. 8
57078 Siegen

Hewermann, Helmut 03.07.1956 Große Geest 18
32469 Petershagen

Pesch, Peter 26.03.1956 An der Eisenkaul 28
53881 Euskirchen

Michalski, Franz 26.09.1959 Marellenkämpe 38
46514 Schermbeck

Wolters, Michael 14.06.1976 Heinrichstr. 10
45379 Oer-
Erkenschwick

Pauly, Jürgen 17.05.1950 Dechantshof 70
47551 Bedburg Hau

Niehüser, 
Franz-Josef 08.10.1949 Von Galen Str. 15

48720 Rosendahl

II. 3.

In der Gruppe der Arbeitgeber als Mitglieder der Vertre-
terversammlung

Bajon, Hans Josef 18.04.1945 Händelstr. 51
45657 Reckling-
hausen

Cortner, Heinz 11.11.1949 Am Schlopheck 12
59510 Lippetal-
Hovestadt

Eis, Manfred 13.11.1947 Hanbruch 4
52159 Roetgen-Rott

Fabian, Ekkehard 24.06.1942 Schwertstr. 45
42651 Solingen

Fahle, Wolfgang 02.04.1947 Kreilmanstr. 20
59597 Erwitte

Goldammer, 
Ernst-Horst 21.05.1946 Hafenstr. 54 – 56

41460 Neuss

Heckmann, Michael 22.06.1953 Tente 92
42929 Wermels-
kirchen

Herbst, Frank 19.02.1947 Walnußstr. 1
59071 Hamm

II. 4.

In der Gruppe der Arbeitgeber als Stellvertreter in der
Vertreterversammlung

Theßeling, Heinrich 04.08.1946 Schollenkamp 24
48712 Gescher

Weeke, Ralf 11.12.1968 Rupelrath 21
42699 Solingen

Ferbet, Hans 18.04.1954 Marie-Juchacz-
Str. 11 a
47906 Kempen

Wilms, Siegfried 15.12.1945 Diesberg 8
41372 Nieder-
krüchten

Giesen Johannes 26.06.1948 Am Gieselberg 53
47638 Straelen

Hupe, Hermann 31.07.1950 Hasenpfad 7
59174 Kamen

Rößing, Udo 28.04.1943 Lukasweg 26
46348 Raesfeld

Sommer, Dr. Martin 24.11.1964 Burchardstr. 18
48145 Münster

Der Wahlausschuss

Johannes  P l ö n e s

Vorsitzender

Dr. Klaus  S c h n e i d e r

Beisitzer

Matthias  S c h w a r t g e s

Beisitzer
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Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR)

Sitzungen des Vergabeausschusses 
der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR)

Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr v. 17. 3. 2005

Es finden folgende Sitzungen des Vergabeausschusses
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
statt:

Vergabeausschuss
Donnerstag, 7. April 2005, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.17

Vergabeausschuss
Freitag, 22. April 2005, 12.30 Uhr,
Hotel Seehof, 45721 Haltern am See, 
Südufer, Raum Tiberius

Essen, den 17. März 2005

Gabriele  R a t i n g
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